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neration töten. Selbstverständlich hat die Eidgenossenschaft das

grösste Interesse, da zu helfen, wo noch Schweizer aufwachsen; es

ist für sie eine Frage ums Dasein.' Denn, wo man keine Kinder
mehr erziehen mag, da hört auch in den Familien die Familientradition

auf, welche mit tausend Erinnerungen die aufwachsenden
Söhne mit dem vaterländischen Boden und Yolk uud seiner
Geschichte verbindet. Mit dem Aussterben der Schweizerfamilien in
diesen Kantonen geht auch der Besitz der geistigen Güter, der

Freiheitssinn, der vaterländische Gedanke, die idealen Hoffnungen,
unabwendbar verloren.

Dann gibt es nur noch „Schweizer in der Fremde", und diesen

wird es ergehen, wie den Juden, die als vaterlandsloses Volk
verachtet sind. Die Frage der Verteilung der Bundessubvention ist
für unser Vaterland eine Lebensfrage, eine Frage der Nationale

Ökonomie, der Wehrkraft und des Fortbestandes unserer Eidgenossenschaft.

Wir vertrauen auf die Einsicht und auf den Gerechtigkeitssinn

unserer obersten Bundesbehörde und schliessen mit den Worten
des Entlebucherbauern an der Volksversammlung in Wolhusen vor
dem Bauernkriege, die er an den Schultheissen Dulliker von Luzern
richtete: „Ja, ihr sid vo Gott, wenn ihr grecht sid, aber vom Tüfu,
wenn ihr ungrecht sid!" E. Lüthi.

Korsikanische und neapolitanische Schulzustände.

Über Korsika schreibt der dortige französische Schulinspektor
(Inspecteur d'Académie): Das grösste Unglück ist, dass die
Gemeinden nicht Besitzer des Gemeindehauses sind. Das Gemeindehaus

wird jeweilen dahin verlegt, wohin der neugewählte Gemeindevorsteher

(maire) es bestimmt, je nach den Wünschen seiner Partei,
unter Missachtung der Interessen der Schule, der Gesundheit und
Unabhängigkeit der Schule. Das Schulmobiliar unterliegt dem Zufall;
wackelige Tische, wurmstichige Bänke, oft sogar nur Steine, welche
als Sitzplätze dienen. Man sieht Kinder, welche sich auf dem Zimmerhoden

der ganzen Körperlänge nach auf den Bauch legen, um zu
schreiben. Anderswo, unter bessern Verhältnissen, sind alle Bänke

gleich gross für die Kleinen und die Grossen. Es wäre ungerecht,
alle Gemeinden der Gleichgültigkeit zu beschuldigen, unsere
Landgemeinden sind so arm, dass es ihnen unmöglich ist, das Notwendige.
aufzubringen. Wenigstens könnten sie mit Staatshülfe sich neue
Schulhäuser verschaffen; denn meistens würde das Gemeindebudget,
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wie der Präfekt durch ein Kundschreiben an die Gemeinden
mitteilte, nicht schwerer belastet, als durch die Mietzinse, welche sie
den Eigentümern der Schullokale entrichten, die dieses Namens gar
nicht würdig sind. Die Gemeinden würden nicht nur für das gleiche
Geld die notwendigen Schulhäuser erhalten, sondern mit einer reichen
Staatsunterstützung zugleich das unentbehrliche Schulmaterial.

(Eevue pédagogique, Nr. 12.)

Die Camorra, die bekanntlich über alle Verwaltungen in Neapel
herrscht, hat durch ihren skandalösen Handel mit öffentlichen Stellen
die Zustände in den Volksschulen Neapels ungemein zerrüttet. Man
ist dahintergekommen, dass 452 Stellen an Lehrer und Lehrerinnen
gegeben worden sind, die ohne jede amtliche Bescheinigung ihrer
Lehrfähigkeit waren. Einige dieser Elemente haben bereits längere
ehrenrührige Strafen hinter sich ; 80 können weder lesen noch schreiben.
Unter ihnen ist ein ehemaliger Strassenfeger, der nun, nachdem er
eine 16jährige Zuchthausstrafe verbüsst hat, ein Gehalt von 1890 Lires
bezieht, von dem er allerdings einen Teil an die Parteikasse der
Camorra zu zahlen hat. (Pr. Lehrerztg.)

Diverses.

Zur Berufswahl. Schul- und "Waisenbehörden, Lehrer und
Erzieher haben gewiss schon oft das Bedürfnis empfunden, den aus
der Schule ins Erwerbsleben übertretenden Knaben und ihren Eltern
eine "Wegleitung bei der so schwierigen und wichtigen Wahl des

Berufes bieten zu können. An solchen dickleibigen Büchern ist
freilich kein Mangel, aber nicht jedermann kann sie beschaffen,
nicht alle sind empfehlenswert. Eine Plugschrift, die in knapper
Form die wichtigsten Regeln enthält und unsere einheimischen
Verhältnisse berücksichtigt, dürfte daher gewiss vielen Erziehern und
Familienvätern willkommen sein.

Einer Anregung von Erziehern Folge leistend, hat die

Zentralprüfungskommission des Schweizerischen Gewerbevereins einen
bewährten Kenner des gewerblichen Lehrlingswesens, Herrn G. Hug
in Winterthur, mit der Abfassung einer „Wegleitung" für die Wahl
eines Berufes betraut und dieselbe noch Männern der Praxis zur
Durchsicht vorgelegt. Diese Flugschrift bildet das 1. Heft der bei
Büchler & Co. in Bern erscheinenden „Schweizer. Gewerbe-Bibliothek"

und ist von Schul- und Waisenbehörden, Lehrern und
Erziehern sehr gut aufgenommen und zahlreich verbreitet worden, so
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